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Die Autobahn GmbH des Bundes (03.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise zur Bauverbots- und Baubeschränkungszone werden zur 

Kenntnis genommen und nachrichtlich in die Plankarte und in die Begründung 

aufgenommen bzw. die bereits vorgenommenen Darstellungen angepasst. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich in die 

Begründung mit aufgenommen. 

 

Der Bebauungsplan bereitet in der Bauverbotszone keine Bebauung vor. Die Hinweise 

zur Baubeschränkungszone sind in die Planung mit aufgenommen, siehe unter zu 1.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich in die 

Begründung mit aufgenommen. 

 

Die Hinweise zur Baubeschränkungszone sind in die Planung mit aufgenommen, 

siehe unter zu 1.  
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen in die Begründung aufge-

nommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich in die 

Begründung mit aufgenommen. 

 

Der Bebauungsplan bereitet in der Bauverbotszone keine Bebauung vor. Die Hinweise 

zur Baubeschränkungszone sind in die Planung mit aufgenommen, siehe unter zu 1.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung mit 

aufgenommen. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Im Verfahren liegen keine Erkenntnisse über Ausgleichsflächen der Autobahn GmbH 

im Plangebiet vor.  
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zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung mit 

aufgenommen. 

 

Der Bebauungsplan erfasst nur den heutigen Baubestand und es wird derzeit kein 

Niederschlagswasser den Grundstücken der Bundesautobahn zugeführt.  Adressat für 

die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Baugenehmi-

gungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung be-

steht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Baugenehmigungsebene und die 

Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten sind. Auf Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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HessenForst, Forstamt Wettenberg (22.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise zur Waldabstandszone werden zur Kenntnis genommen und 

sind bereits nachrichtlich in der Plankarte und in der Begründung aufgeführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Waldfläche im Bebau-

ungsplan dargestellt. Mit der Neudarstellung wird auch die Waldabstandsdar-

stellung korrigiert.  

 

Eine Waldrodung ist durch die Planung nicht vorgesehen. Die Baugrenzen beziehen 

sich auf bereits vorhandene Gebäude und Lagerflächen. 
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Hessen Mobil, Dillenburg (04.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nach Erlangung der Rechtskraft (Satzung) ist die Plankarte und die Begründung über 

die Homepage der Stadt und über das Landesportal abrufbar, so dass die Versendung 

von Unterlagen nicht erforderlich ist.  
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IHK Gießen-Friedberg (08.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis (13.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Dem Hinweis wird entsprochen.  

 

Die Stadt plant die Zuordnung von Ökokontopunkten. Derzeit wird die Eingriffs-/Aus-

gleichsbilanzierung ermittelt.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (18.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die zu berücksichtigen Maßnahmen und die grundsätzli-

che Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genom-

men und in der Begründung aufgeführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 69 „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“     Seite 12 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die Hinweise zum Grundschutz werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung aufgeführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung und die Bau-

genehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 

hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung und die Bau-

genehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 

hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt und an die betroffenen Eigentümer weitergegeben. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung, Bauausfüh-

rung und die Baugenehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung, die Bauaus-

führung und die Baugenehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und 

in der Begründung aufgeführt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung, die Bauaus-

führung und die Baugenehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (16.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag redaktionell ergänzt.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutzverbandes gegen illegal vorgenom-

mene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 14/26 und 14/27, die der Bebau-

ungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung freizuhaltende Fläche deklariert hat, 

erfolgt im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Untersuchungen eine Neubewertung. 

Die Neubewertung bezieht sich auf die genannten Grundstücke und angrenzende Be-

reiche.  

 

Umweltbericht und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag werden nach Rücksprache mit 

der UNB und ONB überarbeitet. 
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flurstücke 

14/26 und 14/27 keiner Bebauung zugeführt werden. Inwieweit noch die angrenzen-

den Flächen durch die Schlingnatter, sofern noch vorhanden, in Anspruch genommen 

werden, muss der Fachgutachter entsprechend der neuen Situation bewerten.  

 
 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die mit dem roten Pfeil auf dem Luftbild gekennzeichneten Gehölze und ruderale 

Strukturen sind im Bebauungsplan bereits zum Erhalt festgesetzt (§ 9 Abs.1 Nr. 25b 

BauGB), so dass durch die Planung kein Lebensraumverlust vorbereitet wird.  

 

 
 

zu 5.: Dem Hinweis wird entsprochen, die Hinweise unter den textlichen Festset-

zungen werden entsprechend ergänzt.   
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zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verweisen wird auf die Aus-

führungen unter zu 2.-4.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den textlichen Fest-

setzungen berücksichtigt.  

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den textlichen Fest-

setzungen berücksichtigt.  
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zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den textlichen Fest-

setzungen berücksichtigt.  

 

Nicht alle Maßnahmen können im Bebauungsplan festgesetzt werden, da sie teilweise 

verhaltensbezogenen sind. Hierzu folgt einen separate Regelung in einem Städtebau-

lichen Vertrag. 

 

 

zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den zeichneri-

schen und textlichen Festsetzungen überprüft und berücksichtigt.  

Die Walddarstellungen auf den Flurstücken 14/27 und 14/28 werden übernommen. 

 

 

zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. Die Festsetzung und die Arten in der 

Pflanzliste werden geändert.  

 

 

zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den textlichen 

Festsetzungen berücksichtigt und neu mit aufgenommen.  
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zu 13.: Der Hinweis wird bei der Bilanzierung im Umweltbericht berücksichtigt.  

 

 

zu 14.: Der Hinweis wird bei der Bilanzierung im Umweltbericht berücksichtigt.  

 

 

zu 15.: Der Hinweis wird bei der Bilanzierung im Umweltbericht berücksichtigt.  

 

 

zu 16.: Der Hinweis wird bei der Bilanzierung im Umweltbericht berücksichtigt.  

 

 

zu 17.: Dem Hinweis wird entsprochen.   
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz 

(04.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt.  

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung, Bauausfüh-

rung und die Baugenehmigungsebene. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und weitere Ausführungen 

zur Löschwasser- und Trinkwasserversorgung in der Begründung aufgeführt.  

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und weitere Ausführungen 

zum Abwasser in der Begründung aufgeführt.  
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und weitere Ausführungen 

zur Schmutzwasserentsorgung in der Begründung aufgeführt.  

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Abteilung Umwelt ist im Verfahren beteiligt worden, die Stellungnahme wird in der 

vorliegenden Auswertung behandelt.  

 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (27.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (11.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Hessen Mobil ist am Verfahren beteiligt worden und hat mit Stellungnahme vom 

04.09.2025 der Planung zugestimmt, da der Bebauungsplan lediglich den heutigen 

Bestand absichert. 

Die Durchfahrung des Waldbereiches ist von Gießener und Lindener Seite aus verbo-

ten und mit eine entsprechen Beschilderung versehen (Durchfahrt verboten, Sack-

gasse und Fuß- und Radweg). An dieser Beschilderung wird die Stadt Linden keine 

Änderungen vornehmen.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

Die UNB des Landkreises Gießen hat ebenfalls die Erforderlichkeit einer Prognose 

nicht gesehen.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Aufgrund der reinen Bestandsüberplanung ergeben sich keine grundsätzlichen Ände-

rungen für die Abwasserentsorgung. Bzgl. der Versickerung von Niederschlagswasser 

gibt es weitere Gespräche mit dem Dez. Altlasten beim RP Gießen. Die Ergebnisse 

dieses Gesprächs werden in Verbindung mit der genannten Vereinbarung bei der wei-

teren Planung berücksichtigt.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Adressat für die Hinweise ist nicht die vorliegende Bauleitplanung, sondern die nach-

folgende Erschließungsplanung, bei denen die Hinweise zu beachten sind. Hierzu er-

folgen Gespräche und Regelungen zw. der Stadt Linden und Stadt Gießen. Auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Adressat für die Hinweise zur Entwässerungsgenehmigung ist nicht die vorliegende 

Bauleitplanung, sondern die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauantrags-

ebene, bei denen die Hinweise zu beachten sind. Hierzu erfolgen Gespräche und Re-

gelungen zw. der Stadt Linden und Stadt Gießen. Auf Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Bebauungsplan stellt eine öffentliche Straßenverkehrsfläche dar und schafft somit 

Bauplanungsrecht für mögliche bauliche Maßnahmen.  

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 

 

haben aber keine Auswirkungen auf das Bauleitplanverfahren.  
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zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 

 

siehe Ausführungen zu 8. 
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NABU Linden (10.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die zuständige Untere Na-

turschutzbehörde hat bereits Vorgaben für die Eingriffs- und Ausgleichbilanzie-

rung und v.a. für den Voreingriffszustand vorgegeben.  

Die Bilanzierung wird entsprechend zum Entwurf überarbeitet und mit der UNB abge-

stimmt.  

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die geforderte „rechtssichere Formulierung“ erfolgt für die bestehenden Gebäude 

durch die Festsetzung einer Baugrenze, die nur das bestehenden Gebäude erfasst. 

Die Errichtung weiterer Hauptgebäude ist daher nicht zulässig. Zusätzlich erfasst die 

festgesetzte GRZ die Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze, so dass auch 

hier eine formelle Begrenzung der Versiegelung festgesetzt ist. 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die festgesetzte Grundflä-

chenzahl besteht aus einer GRZ I (Hauptgebäude) und GRZ II (§ 19 Abs.4 

BauNVO) für Nebenanlagen Stellplätze und Garagen. Somit ist also auch die Flä-

chenversiegelung für Nebenanlagen, Stellplätze, usw. über die Festsetzung ge-

regelt und wird auch entsprechend in der Bilanzierung berücksichtigt.  

Gewerbliche Mietgaragen sind von der baulichen Dimension so zu bewerten, dass sie 

keine baulichen Nebenanlagen mehr sind. Somit müssen solche Anlagen innerhalb 

der Baufenster errichtet werden, die aber schon durch Bestandsgebäude „besetzt“ 

sind.  

 

 

Zu 4.: Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 3. 

Auf dem genannten Grundstück 14/26tlw. wäre eine einzelne Garage zulässig. Auf 

dem Grundstück 14/28 sind keine Garagen zulässig, siehe textliche Festsetzung 1.2.1 

des Vorentwurfes.  
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zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutzverbandes gegen illegal vorgenom-

mene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 14/26 und 14/27, die der Bebau-

ungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung freizuhaltende Fläche deklariert hat, 

erfolgt im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Untersuchungen eine Neubewertung. 

Die Neubewertung bezieht sich auf die genannten Grundstücke und angrenzende Be-

reiche.  

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flurstücke 

14/26 und 14/27 keiner bzw. keine neuen Bebauung zugeführt werden. Dieser Be-

schluss war dem Grundstückseigentümer bekannt. Alle weiteren Tätigkeiten auf dem 

Gelände liegen in der Verantwortung des Grundstückseigentümers.  

Inwieweit noch die angrenzenden Flächen durch die Schlingnatter, sofern noch vor-

handen, in Anspruch genommen werden, muss der Fachgutachter entsprechend der 

neuen Situation bewerten. Umweltbericht und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wer-

den daher nach Rücksprache und Abstimmung mit der UNB und ONB bearbeitet. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, auf dem Luftbild ist die 

aktuelle Nutzung nicht dargestellt/erkennbar, die Bewertung im Umweltbericht 

aber richtig.  

Eine Versiegelung oder Hochbauten sind somit in diesem Bereich nicht zulässig. Der 

bestehende Boden bleibt in der heutigen Ausbildung bestehen.  

 

 

zu 7.: Die Festsetzung wird in der Stellungnahme nicht richtig interpretiert.  

Die Festsetzung lautet:  

Im Bereich des Gewerbegebietes 6 ist nur die Lagerung von Materialien zulässig (La-

gerfläche), von denen keine möglichen Umwelteinwirkungen (wie z.B. Altreifen, Ab-

stellen von Autos, Schrott, Grünschnitt, Abfall allg., etc.) ausgehen. Ein Versiegelung 

der Fläche ist nicht zulässig.  

Von Altreifen, Abstellen von Autos, Schrott, Grünschnitt, Abfall allg. können Umwelt-

auswirkungen ausgehen, deshalb sind sie dort nicht zulässig. In der Begründung zum 

Bebauungsplan wird das nochmal redaktionell klargestellt.   

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die Aus-

führungen unter zu 1 bis zu 7.   
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zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(02.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Informationen sind an den Vorhabenträger weitergegeben worden. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nach-

folgenden Planungsebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungs-

planung, etc.) beziehen. 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nach-

folgenden Planungsebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungs-

planung, etc.) beziehen 
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Regierungspräsidium Gießen (11.09.2025)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Den Hinweisen wird zugestimmt. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Somit ist die vorliegende Planung gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumord-

nung angepasst. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden bei der vorlie-

genden Planung berücksichtigt. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Somit ist die vorliegende Planung gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumord-

nung angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasser, Wasserversorgung, Wasserbuch, Dez. 41.1 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten, Dez. 41.4 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung um 

weitere Ausführungen ergänzt.  

In einem Telefonat am 01.10.25 zwischen dem Planungsbüro (Herr Wolf) und dem 

Dez. 41.4 (Herr Halder) wurde die Stellungnahme erörtert. Hierbei wurde seitens des 

Dez. 41.4. klargestellt, dass der Planung grundsätzlich zugestimmt wird. Das Kapitel 

Bodenschutz und Altlasten muss jedoch in der Begründung noch umfangreicher be-

handelt werden. Hierzu wird Herr Halder dem Planungsbüro weitere Unterlagen zur 

Verfügung stellen, die dem Büro bisher nicht vorlagen. Dazu findet am 28.10.2025 ein 

Termin beim RP statt, bei dem die in der Stellungnahmen aufgeführten Punkte bespro-

chen werden.  
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zu 2.: Den Hinweisen wird entsprochen. Die zeichnerischen und textlichen Fest-

setzungen werden entsprechend ergänzt, siehe auch Ausführungen unter zu 1.  
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zu 3.: Den Hinweisen wird entsprochen. Die zeichnerischen und textlichen Fest-

setzungen werden entsprechend ergänzt, um den Vorgaben des HAltBodSchG 

zu entsprechen, siehe auch Ausführungen unter zu 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung um 

weitere Ausführungen ergänzt.  

 

zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung um 

weitere Ausführungen ergänzt.  
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung um 

weitere Ausführungen ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Pla-

nung berücksichtigt.  

Es soll eine Zuordnung von Ökokontomaßnahmen erfolgen. 

 

 

 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung um 

weitere Ausführungen ergänzt.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Umweltprüfung wer-

den die möglichen Beeinträchtigungen auf das Naturschutzgebiet und FFH-Ge-

biet untersucht und bewertet.  
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Untere Naturschutzbehörde hat eine Stellungnahme abgegeben, die in die vorlie-

gende Auswertung der Stellungnahmen eingestellt wird. 
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Wasserverband Kleebach (04.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Gießen hat entsprechende Hinweise zu den Themenbereichen aufgeführt, 

die in die vorliegend Auswertung der Stellungnahmen eingestellt sind.  

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (11.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise auf die Infrastrukturanlagen werden gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt. Die weiteren Hin-

weise werden in der Begründung aufgeführt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis auf die Trinkwasserhauptleitung wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt. Die weiteren Hin-

weise werden in der Begründung aufgeführt. 
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zu 4. und 5.: Die Hinweise auf die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden gemäß 

§ 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich übernommen und in der Plankarte dargestellt. 

Die weiteren Hinweise werden in der Begründung aufgeführt. 
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Bürger 1 (12.08.2025, 03.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine Erweiterun-

gen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere Ausfüh-

rungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die örtliche Si-

tuation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei Vorlage der früheren Ge-

nehmigung der Bodenplatte kann die Darstellung aus der Genehmigung in den 

Bebauungsplan aufgenommen und nachrichtlich übernommen werden.   

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Sofern für die befestigte Schotterfläche im Außenbereich eine Genehmigung vorliegt, 

könnte diese Fläche als Lagerfläche deklariert werden. Dies obliegt der Entscheidung 

der polt. Gremien. Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutzverbandes gegen 

illegal vorgenommene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 14/26 und 14/27, 

die der Bebauungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung freizuhaltende Fläche 

deklariert hat, muss das Ergebnis des laufenden Verfahren abgewartet werden.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen für das 

gesamte Gebiet nur die bestehenden nicht genehmigten und genehmigten baulichen 

Anlagen abgesichert werden. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Be-

stand hinaus ist aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthe-

matik, des Natur- und Artenschutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrli-

chen Erschließung des Gebietes nicht planerisches Ziel und auch nicht möglich. Dies 

wurde im Übrigen durch die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Be-

teiligung gemäß § 4 Abs.1 BauGB im Grundsatz bestätigt.  

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 5. Ein Großteil der Flächen 

14/26 und 14/27 werden u.a. auch seitens der Kreisbauaufsicht als Außenbereich im 

Sinne des § 35 BauGB beurteilt. Insofern erfolgt durch den Bebauungsplan keine 

Wertminderung der Grundstücke. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 5. Gleiches gilt auch für die Erschlie-

ßung. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 7. 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Verfahren ist ein öffentlich-rechtliches Verfahren nach Baugesetz-

buch, in dem klare Verfahrensvorschriften vorgegeben werden. Die Mitteilung der Be-

schlussempfehlungen zu den vorgebrachten Einwendungen, die abschließend von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden, sind eigentliche erst nach dem 

zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) vorgeschrieben, siehe § 3 Abs.2 Satz 6 BauGB).  

Die Stadt Linden wird allerdings auch schon nach dem ersten Verfahrensschritt die 

Ergebnisse der Auswertung bzw. die Beschlussempfehlungen den Verfassern der 

Stellungnahmen mitteilen. Dies erfolgt nach dem Entwurfs- und Offenlegungsbe-

schluss durch die Stadtverordnetenversammlung und vor der Entwurfsoffenlage ge-

mäß § 3 Abs.2 BauGB. 

 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Hinweis:  

Die Stellungnahme ist inhaltlich weitgehend identisch mit der Stellungnahme vom 

12.08.2025. 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den möglichen Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine 

Erweiterungen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere 

Ausführungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die ört-

liche Situation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

Gemäß diesem o.a. Grundsatzbeschluss sollen für das gesamte Gebiet nur die beste-

henden nicht genehmigten und genehmigten baulichen Anlagen abgesichert werden. 

Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Bestand hinaus ist aufgrund der 

schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthematik, des Natur- und Arten-

schutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrlichen Erschließung des Ge-

bietes nicht planerisches Ziel bzw. auch nicht möglich. Dies wurde im Übrigen durch 

die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs.1 

BauGB im Grundsatz bestätigt.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für die beiden Grundstücke 14/26 und 14/27 liegen keine Erkundungsbohrungen dem 

Planungsbüro vor, die eine Bebaubarkeit der Fläche bestätigen. Verwiesen wird auch 

auf den Grundsatzbeschluss, siehe zu 2. Die beiden Flächen sind derzeit baupla-

nungsrechtlich als Außenbereich zu beurteilen. Eine Erweiterung des Gebietes über 

den Bestand hinaus ist aber nicht vorgesehen, siehe zu 2. 

Sofern für die befestigte Schotterfläche im Außenbereich eine Genehmigung vorliegt, 

könnte diese Fläche als Lagerfläche deklariert werden. Dies obliegt abschließend der 

Entscheidung der polt. Gremien. Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutz-

verbandes gegen illegal vorgenommene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 

14/26 und 14/27, die der Bebauungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung 

freizuhaltende Fläche deklariert hat, muss das Ergebnis des laufenden Verfahren ab-

gewartet werden.  

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Grundsatzbe-

schluss in der Begründung zum Entwurf aufgeführt.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen,  

verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2 und 3. 
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zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können mögliche Gefahren, die vom Gebiet des ehe-

maligen Bergbaus und von den Altlasten ausgehen können, nicht ausgeschlossen 

werden. Insofern ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, auf die Umgrenzung von 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-

wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-

gewalten erforderlich sind, hier Bergbau und Altlasten, zu kennzeichnen und eine Be-

bauung auszuschließen. Der Stadt liegen zu diesen Grundstücke keine von den Fach-

behörden abgestimmtem und geprüften Gutachten vor.  

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine Erweiterun-

gen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere Ausfüh-

rungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die örtliche Si-

tuation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine  
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Erweiterungen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere 

Ausführungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die ört-

liche Situation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung begründet sich in den Vorgaben des § 2 des Hess. Waldgesetzes 

und wird im vorliegenden Verfahren durch die Stellungnahmen von Hessen Forst und 

der Oberen Forstbehörde (RP Gießen) bestätigt.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei Vorlage der früheren Ge-

nehmigung der Bodenplatte kann die Darstellung aus der Genehmigung in den 

Bebauungsplan aufgenommen und nachrichtlich übernommen werden.   

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Sofern für die befestigte Schotterfläche im Außenbereich eine Genehmigung vorliegt, 

könnte diese Fläche als Lagerfläche deklariert werden. Dies obliegt der Entscheidung 

der polt. Gremien. Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutzverbandes gegen 

illegal vorgenommene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 14/26 und 14/27, 

die der Bebauungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung freizuhaltende Fläche 

deklariert hat, muss das Ergebnis des laufenden Verfahren abgewartet werden.  

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen zu 6. 
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zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen für das 

gesamte Gebiet nur die bestehenden nicht genehmigten und genehmigten baulichen 

Anlagen abgesichert werden. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Be-

stand hinaus ist aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthe-

matik, des Natur- und Artenschutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrli-

chen Erschließung des Gebietes nicht planerisches Ziel und auch nicht möglich. Dies 

wurde im Übrigen durch die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Be-

teiligung gemäß § 4 Abs.1 BauGB im Grundsatz bestätigt.  

 

 

zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Bei der abschließenden Abwägung im Planungsprozess sind die privaten und öffentli-

che Belange gemäß § 1 Abs.6 und 7 BauGB gegeneinander und untereinander abzu-

wägen, jedoch können keine Rechtverletzungen oder fehlende Genehmigungen damit 

überwunden werden. Für den Planbereich liegen zwingende städtebauliche und na-

turschutzrechtliche Gründe vor, die eine Bebauung ausschließen. Siehe zu 2 bis zu 

12. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 12. Ein Großteil der Flächen 

14/26 und 14/27 werden u.a. auch seitens der Kreisbauaufsicht als Außenbereich im 

Sinne des § 35 BauGB beurteilt. Insofern erfolgt durch den Bebauungsplan keine 

Wertminderung der Grundstücke. 

 

 

zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 7. Gleiches gilt auch für die Erschlie-

ßung. 

 

 

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und müssen zurückgewie-

sen werden.  

Als Begründung können die Ausführungen unter zu 2 bis zu 14 herangezogen werden.  

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Nr. 69 „Gewerbegebiet Am Bergwerkswald“     Seite 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Bürger 2 (12.08.2025, 03.09.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist korrekt. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen für das 

gesamte Gebiet nur die bestehenden nicht genehmigten und genehmigten baulichen 

Anlagen abgesichert werden. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Be-

stand hinaus ist aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthe-

matik, des Natur- und Artenschutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrli-

chen Erschließung des Gebietes nicht planerisches Ziel. Dies wurde im Übrigen durch 

die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs.1 

BauGB im Grundsatz bestätigt.  
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine Erweiterun-

gen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere Ausfüh-

rungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die örtliche Si-

tuation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 3. bis zu 4. Ein Großteil der Flächen 

14/26 und 14/27 werden u.a. auch seitens der Kreisbauaufsicht als Außenbereich im 

Sinne des § 35 BauGB beurteilt. Insofern erfolgt durch den Bebauungsplan keine 

Wertminderung der Grundstücke. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 3. bis zu 5. Ein Großteil der Flächen 

14/26 und 14/27 werden u.a. auch seitens der Kreisbauaufsicht als Außenbereich im 

Sinne des § 35 BauGB beurteilt. Insofern erfolgt durch den Bebauungsplan keine 

Wertminderung der Grundstücke. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 3. Gleiches gilt auch für die Erschlie-

ßung. 
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zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 7. 

 

 

zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Verfahren ist ein öffentlich-rechtliches Verfahren nach Baugesetz-

buch, in dem klare Verfahrensvorschriften vorgegeben werden. Die Mitteilung der Be-

schlussempfehlungen zu den vorgebrachten Einwendungen, die abschließend von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden, sind eigentliche erst nach dem 

zweiten Verfahrensschritt (Entwurf) vorgeschrieben, siehe § 3 Abs.2 Satz 6 BauGB).  

Die Stadt Linden wird allerdings auch schon nach dem ersten Verfahrensschritt die 

Ergebnisse der Auswertung bzw. die Beschlussempfehlungen den Verfassern der 

Stellungnahmen mitteilen. Dies erfolgt nach dem Entwurfs- und Offenlegungsbe-

schluss durch die Stadtverordnetenversammlung und vor der Entwurfsoffenlage ge-

mäß § 3 Abs.2 BauGB. 

 

 

Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Hinweis:  

Die Stellungnahme ist inhaltlich weitgehend identisch mit der Stellungnahme vom 

12.08.2025. 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den möglichen Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine 

Erweiterungen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere 

Ausführungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die ört-

liche Situation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

Gemäß diesem o.a. Grundsatzbeschluss sollen für das gesamte Gebiet nur die beste-

henden nicht genehmigten und genehmigten baulichen Anlagen abgesichert werden. 

Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Bestand hinaus ist aufgrund der 

schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthematik, des Natur- und Arten-

schutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrlichen Erschließung des Ge-

bietes nicht planerisches Ziel bzw. auch nicht möglich. Dies wurde im Übrigen durch 

die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs.1 

BauGB im Grundsatz bestätigt.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für die beiden Grundstücke 14/26 und 14/27 liegen keine Erkundungsbohrungen dem 

Planungsbüro vor, die eine Bebaubarkeit der Fläche bestätigen. Verwiesen wird auch 

auf den Grundsatzbeschluss, siehe zu 2. Die beiden Flächen sind derzeit baupla-

nungsrechtlich als Außenbereich zu beurteilen. Eine Erweiterung des Gebietes über 

den Bestand hinaus ist aber nicht vorgesehen, siehe zu 2. 

Sofern für die befestigte Schotterfläche im Außenbereich eine Genehmigung vorliegt, 

könnte diese Fläche als Lagerfläche deklariert werden. Dies obliegt abschließend der 

Entscheidung der polt. Gremien. Aufgrund der aktuellen Anzeige eines Naturschutz-

verbandes gegen illegal vorgenommene Bodenbearbeitungen auf den Grundstücken 

14/26 und 14/27, die der Bebauungsplan im Übrigen als eine von einer Bebauung 

freizuhaltende Fläche deklariert hat, muss das Ergebnis des laufenden Verfahren ab-

gewartet werden.  

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Grundsatzbe-

schluss in der Begründung zum Entwurf aufgeführt.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen,  

verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2 und 3. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können mögliche Gefahren, die vom Gebiet des ehe-

maligen Bergbaus und von den Altlasten ausgehen können, nicht ausgeschlossen 

werden. Insofern ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, auf die Umgrenzung von 

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-

wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-

gewalten erforderlich sind, hier Bergbau und Altlasten, zu kennzeichnen und eine Be-

bauung auszuschließen. Der Stadt liegen zu diesen Grundstücke keine von den Fach-

behörden abgestimmtem und geprüften Gutachten vor.  

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der  
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Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine Erweiterun-

gen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere Ausfüh-

rungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die örtliche Si-

tuation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen die Flur-

stücke 14/26 und 14/27 keiner bzw. keiner neuen Bebauung zugeführt werden. Der 

Bebauungsplan sichert aber das Gebäude im Nordwesten des Flurstücks 14/26 durch 

eine Baugrenze ab, damit verbunden werden rd. 1000m² als Gewerbegrundstück aus-

gewiesen. Für die übrige Grundstücksfreifläche konnten im Bebauungsplan keine 

Festsetzungen getroffen werden, da dies dem Grundsatzbeschluss widersprochen 

hätte und dieser Bereich sehr stark durch den Bergbau und dem Bodenschutz vorbe-

lastet ist. Laut den verschiedenen Gutachten zum Bergbau ist die Beplanung dieser 

Flächen aufgrund mögliche Bergsenkungen nicht möglich. Die übrigen im Plangebiet 

dargestellten Baufenster sind im Bestand durch Gutachten und entsprechenden Er-

kundungsbohrungen für den Erhalt bestätigt worden. Es sind jedoch keine Erweiterun-

gen der Gebäude möglich. In der Begründung zum Entwurf werden weitere Ausfüh-

rungen der Fach- und Genehmigungsbehörden mit aufgenommen, die die örtliche Si-

tuation und die stark eingeschränkte Bebauung begründen.  

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung begründet sich in den Vorgaben des § 2 des Hess. Waldgesetzes 

und wird im vorliegenden Verfahren durch die Stellungnahmen von Hessen Forst und 

der Oberen Forstbehörde (RP Gießen) bestätigt.  
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zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß dem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung sollen für das 

gesamte Gebiet nur die bestehenden nicht genehmigten und genehmigten baulichen 

Anlagen abgesichert werden. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes über den Be-

stand hinaus ist aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse, der Altlastenthe-

matik, des Natur- und Artenschutzes und der bestehenden Infrastruktur und verkehrli-

chen Erschließung des Gebietes nicht planerisches Ziel und auch nicht möglich. Dies 

wurde im Übrigen durch die Stellungnahmen der Fachbehörden zur frühzeitigen Be-

teiligung gemäß § 4 Abs.1 BauGB im Grundsatz bestätigt.  

 

 

zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Bei der abschließenden Abwägung im Planungsprozess sind die privaten und öffentli-

che Belange gemäß § 1 Abs.6 und 7 BauGB gegeneinander und untereinander abzu-

wägen, jedoch können keine Rechtverletzungen oder fehlende Genehmigungen damit 

überwunden werden. Für den Planbereich liegen zwingende städtebauliche und na-

turschutzrechtliche Gründe vor, die eine Bebauung ausschließen. Siehe zu 2 bis zu 

12. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 12. Ein Großteil der Flächen 

14/26 und 14/27 werden u.a. auch seitens der Kreisbauaufsicht als Außenbereich im 

Sinne des § 35 BauGB beurteilt. Insofern erfolgt durch den Bebauungsplan keine 

Wertminderung der Grundstücke. 

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 7. Gleiches gilt auch für die Erschlie-

ßung. 

 

 

zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und müssen zurückgewie-

sen werden.  

Als Begründung können die Ausführungen unter zu 2 bis zu 14 herangezogen werden.  
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